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Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer wurde mit Verfügung vom 1. Juli 2016 aufgefordert, dem
Bundesgericht spätestens am 14. Juli 2016 einen Kostenvorschuss von Fr. 2'000.--
einzuzahlen.

Am 6. Juli 2016 ersuchte der Beschwerdeführer sinngemäss um unentgeltliche
Rechtspflege. Er könne aufgrund seiner "momentanen persönlichen Einkommenslage unter
dem Existenzminimum" keinen Kostenvorschuss leisten.

Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 wurden dem Beschwerdeführer die Voraussetzungen für
die unentgeltliche Rechtspflege dargelegt. Das Bundesgericht stellte weiter fest, der
Beschwerdeführer äussere sich nicht zu seiner Vermögenslage und bringe keinen Beweis
für die behauptete Bedürftigkeit bei. Es wurde ihm daher eine Frist angesetzt bis zum 23.
August 2016, um das Gesuch nachträglich noch eingehend zu begründen und die Angaben
zu belegen, ansonsten das Gesuch abgewiesen und eine Nachfrist zur Bezahlung des
Kostenvorschusses angesetzt würden.

Der Beschwerdeführer reichte dem Bundesgericht am 8. Juli 2016 mehrere Eingaben ein.

Mit Schreiben vom 20. Juli 2016 bestätigte das Bundesgericht deren Empfang. Es wies den
Beschwerdeführer darauf hin, dass er sich in seinen Eingaben erneut auf Vorbringen
beschränke, die reine Behauptungen darstellten und keinen Beweis für die behauptete
Prozessarmut zu erbringen vermöchten. Belege seien nicht beigelegt. Weiter wurde auf das
Schreiben vom 7. Juli 2016 verwiesen und dem Beschwerdeführer in Erinnerung gerufen,
dass er Frist bis zum 23. August 2016 habe, um das Gesuch nachträglich zu begründen und
seine Angaben zu beweisen, ansonsten darauf nicht eingetreten und eine nicht mehr
erstreckbare Nachfrist zur Bezahlung des Kostenvorschusses angesetzt würden.

Auch mit seinen Eingaben vom 20. und 23. August 2016 belegte der Beschwerdeführer
seine angebliche Bedürftigkeit nicht. Er machte im Wesentlichen nur geltend, er habe
"betreffend seine Zahlen wichtige Eckdaten geliefert, die eindeutig dafür sprechen würden,
dass seine Einkommenslage langfristig unter dem Existenzminimum liege und zwar
gewaltsam gesteuert". Er sende dem Bundesgericht "keine Detailaufstellungen zum
Nachmachen" zu. Die "Behörden (Steuern, SVA usw.) hätten alle relevanten persönlichen
Finanzdaten erfasst". Diese seien "auch einsehbar".

Da der Beschwerdeführer seine Bedürftigkeit damit innert Frist nicht nachwies, ist das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen.

Am 12. September 2016 wurde dem Beschwerdeführer die gesetzlich vorgeschriebene und
nicht erstreckbare Nachfrist bis zum 23. September 2016 angesetzt, um dem Bundesgericht
den Kostenvorschuss von Fr. 2'000.-- einzuzahlen, ansonsten auf das Rechtsmittel nicht



eingetreten werde.

Innert Frist ging der Kostenvorschuss nicht ein. Androhungsgemäss ist im Verfahren nach
Art. 108 BGG auf die Beschwerde nicht einzutreten.

E. 2
Die Gerichtskosten werden dem Beschwerdeführer auferlegt ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


